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Staate verbann! wissen wollte. Eine solche Besorgniss ist aber in 
einem Staate, darin auch alle übrigen Einrichtungen zweckmässig 
sind, ohne hinreichenden Grund, und so glaube ich denn auch 
hier wiederholt sagen zu dürfen, dass man den guten Gebrauch 
behalte und nur den Missbrauch nicht dulde. 

| SIEBENTER ABSCHNITT. 84 

VON DER FREIHEIT DES DENKENS UND DER RELIGION. 

Der im fünften Abschnitte ausgesprochene Grundsatz von 
der Freiheit erheischt unter Anderem, dass man, so viel es nur 
immer möglich ist, keine Einrichtungen dulde, die irgend einem 
Bürger eine Versuchung werden könnten, sich von der Wahrheit 
einer gewissen Meinung, die er bisher für unrichtig hielt, aus blos
sem Eigennütze oder aus Furcht vor Nachtheilen zu überreden, 
oder sich auch nur zu stellen, als ob er sie angenommen hätte, 
während er doch im Herzen etwas Anderes glaubt. 

Gilt dies von allen Meinungen, so gilt* dies um so mehr von 
denjenigen, die man zu einer Religion zählt, je grösser das sitt
liche Verderben und je unseliger der Zustand eines Menschen wird, 
der sich zu einer gewissen Religion aus blosser sträflicher Selbst
überredung oder auch nur mit dem Munde bekennt. 

Zweckwidrig ist es also, wenn der Staat die Bekenner irgend 
einer Religion als solche, d. h. auch abgesehen davon, wie sie 
durch ihre Handlungen sich beweisen, auf irgend eine Art be
günstigt oder zurücksetzt, z. B. ihnen gewisse Vorrechte oder einen 
gewissen Vorrang und der gl. I einräumt. Noch weit verkehrter als 85 
das Bestreben, die Menschen durch Belohnungen zur Annahme 
einer gewissen Meinung bestimmen zu wollen, ist der Versuch, die
ses durch Androhung gewisser Strafen und durch Zwangsmittel 
zu bewirken. Nicht nur, dass solche Mittel vergeblich sind, sie wir
ken ihrem Zwecke geradezu entgegen und machen den Menschen 
von der ihm aufgedrungenen Meinung nur noch abwendig. Auch 
die von Karl dem Grossen und Anderen bewirkten Iieidenbe-
kehrungen widerlegen das eben Gesagie nicht; denn eigentlich war 
es doch nicht der Zwang, den man den Heiden anthat, sondern 
der Unterricht, den ihre Kinder erhielten, der sie allmälig zu Chri
sten machte. 
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Halten es einige Bürger Für ihre Pflicht, diese und jene Hand
lungen z. B. zur Verehrung Gottes zu verrichten, so er laubt es 
ihnen der Staat , auch wenn diese Handlungen an sich selbst eben 
nicht zu den gemeinnützigen gehören, z. B. Opfer der Thierc, ehe
lose Lebensweise u. dergl.; es raüsste denn sein, dass ihr Nachtheil 
das Aergerniss. das diese Bürger an dem Verbote nehmen würden , 
offenbar überwiegt, z. B. wenn sie Menschenopfer verrichten woll
ten. Wollen einige Bürger eigene Geistliche haben, die ihren Got
tesdienst leiten, oder sie in den Lehren der j Religion unierr ichten 
u. s. w., so wird ihnen auch dieses verstat tet , wiefern sich solche 
Geistliche freiwillig herbeilassen und nach den Gesetzen des Staa
tes leben. Nicht der Staat also stellt dergleichen Geistliche an, son
dern die Bekenuer einer gewissen Religion müssen sich ihre Geist
lichen selbst wählen und für ihren Lebensunterhal t sorgen. Dass 
aber jemand seine religiösen Ansichten Anderen aufdr inge, d. h. 
sie ihnen wider ihren \\ dien vorprädige, darf nicht gestattet wer
den. Wenn also z. B. ein Prädiger seine religiösen Gesinnungen 
ändert und der Gemeinde präcligt. was sie nicht hören will, so hat 
sie ein Recht, ihn seines Amtes zu entsetzen: dasselbe, wenn ihr 
sein sittlicher Wandel nicht ansieht , und drgl. 

Lben so wenig wird verstattet, das Jemand neue von den 
bisherigen abweichende religiösen Ansichten zuerst und unmit tel
bar dusch mündlichen "Unterricht unter der Jugend zu verbreiten 
suche, sondern dies kann höchstens in Schriften und un te r spä ter 
anzugehenden Beschränkungen geschehen. 

Jedem ist gestattet , Aon seinem bisherigen Glauben zu einem 
anderen überzutreten, nur wird zu seinem eigenen Besten verlangt, 
dass er zuvor Beweise ablege, dass er den früheren Glauben so
wohl , als auch denjenigen, zu dem er übertreten w ill, kenne. Wenn 
es z. B. kein Theologe vom Fache ist, so verlangt man. dass er sich 
erst einer genauen Prüfung unterziehe, sich einige Wochen hin
durch unterr ichten lasse, u. s. wr. 

Wer veranlasst durch seine religiösen Ansichten E twas voll
zieht, das die Gesetze4 des Staates ausdrückl ich verbieten, nämlich 
Ktwas Gemeinschädliches, der wird um dieser Tha t willen be
straft : doch allerdings milder, wenn man sich überzeugt, dass er 
in guter Meinung gehandelt habe. Auch werden, besonders wenn 
es sich zeigt, dass mehrere Bürger die religiöse Ansicht, nach wel
cher er gehandelt hat. theilen. die Gelehrten von Seite des Staates 
selbst aufgefordert , nachzudenken, wie diese religiöse Ansicht am 
besten widerlegt und verdrängt werden körine, und hiezu b rauch-
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bare Bücher zu schreiben. Wer das Bisherige nicht unrichtig fin
det, — und ich hoffe, dass es dem, dessen Urtheil nicht durch die 
Schule beirrt wird, sehr einleuchtend vorkommen werde — der wird 
auch ohne Mühe das Wahre von dem Falschen sondern, was in 
nachstehenden Behauptungen, die man auch noch in unsern l a 
gen hie und da vernimmt, untereinander gemengt ist. Der Staat, 
sagen einige, soll gar keine Religion haben. Andere dagegen wol
len, dass er sich nur an | die vernünftige halte, diese zur herr- 88 
seilenden erhebe, die übrigen nur als geduldet betrachte; Reli
gionen aber, die etwas offenbar Vernunftwidriges enthalten, ver
banne, dass er z. B. namentlich Niemanden dulde, der die Un
sterblichkeit der Seele oder wohl gar das Dasein Gottes selbst 
läugne; jeden Aberglauben verbiete u. drgl. 

Die Behauptung, dass der Staat gar keine Religion haben 
solle, kann man doch einmal gewiss nicht so verstehen, dass die 
sämmtlichen Bürger des Staates, auch nicht, dass nur die Mit
glieder der Regierung desselben keine Religion haben sollen. Man 
kann dies ferner auch nicht einmal so verstehen, dass die Re
gierungsbeamten in dem, was sie als solche thun, cl. h. in den Be
schlüssen, welche sie (reffen, ihre eigenen* religiösen Ueberzeu-
gungen völlig bei Seite setzen sollen; denn gerade das Gegentheil 
sollen sie thun, und wenn es die Pflicht eines jeden Menschen ist, 
bei jedem wichtigen Geschäfte nach seiner besten Einsicht und 
Ueberzeugung vorzugehen, so muss es auch die Pflicht aller Re
gierungsbeamten sein, in jenen wichtigen Beschlüssen, von deren 
Beschaffenheit das Wohl oder Wehe vieler Tausende abhängt, 
sich auf das Gewissenhafteste nur nach demjenigen zu richten, 
was ihnen als wahr und gut erscheint, was jene I Religion, der sie 89 
aus Ueberzeugung zugethan sind, von ihnen fordert. Soll aber jene 
Behauptung doch etwas Wahres enthalten, so wird sie ohngefähr 
so ausgelegt werden müssen: Die Regierungsbeamten dürfen bei 
Abfassung solcher Verfügungen, die Personen von einem andern 
Glauben, als es der ihrige ist, betreffen, nie unterlassen, sich in die 
Lage dieser Personen hineinzudenken, um zu begreifen, wie diese 
Verfügungen auf sie wirken werden. 

Dass sich der Staat nur an eine vernünftige Religion hallen 
solle, ist allerdings eine sehr wahre Vorschrift, mit deren Kr-
theilung jedoch nicht viel gewonnen ist, weil es sehr strittig ist, 
zu entscheiden, welche Religion den Namen einer vernünftigen 
und der vernünftigsten unter allen verdiene. Dass aber der Staat 
— oder was hier einerlei wäre — die Regierung desselben be-
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rechtiget wäre, diejenige Religion, die ihre Mitglieder für die ver
nünftigste hallen, zur herrschenden zu erheben, wenn dies soviel 
heissen soll, als dass man den Bekennern schon um dieses Be
kenntnisses willen gewisse Vorrechte vor den übrigen Bürgern 
zugestehen solle: wäre eine sehr unrichtige Behauptung, denn da
durch würde man, wie schon gesagt worden ist, die Andersden-

90 kenden nur zur Heuchelei oder zu einer, ihr j Gewissen schwe
lenden Selbst Überredung verleiten. — W a h r w ä r e es nur , wenn 
man es so vers tände, dass die Mitglieder der Regierung alle an 
sich nicht une r l aub te Mittel, besonders also jenes des Unterr ich
tes anwenden sollen, um jene religiösen Ansichten, die sie für die 
vernünft igsten u n d erspriesslichsten halten, je mehr und mehr zu 
verbreiten. E.benso w a h r ist es, dass sie im Gegentheil alle die
jenigen religiösen Ansichten, die irrig und nachtheil ig sind, durch 
Aufklärung zu verbannen bestrebt sein dürfen u n d sollen. Dar
aus folgt aber nicht, dass sie die Menschen, die unglücklich ge
nug sind, dergleichen irrige Vorstellungen zu haben, bloss dieser 
Vorstellungen wegen verfolgen oder gar des Landes verweisen 
dürfen. Sind ihre Hand lungen den Gesetzen des Staates gemäss; 
so mögen sie immerhin geduldet werden, bis es allmälig gelingt, 
sie eines Besseren zu belehren. Begehen sie aber Thaten , die den 
Gesetzen des Staates zuwider sind, dann wi rd man allerdings um 
dieser willen berechtigt sein, sie zu Straten. 

O b aber u n d unter welchen Bedingungen die Regierung be
rechtigt sei, zu den Handlungen , die sie verbietet, auch die Mit
thei lung der ihr unr icht ig scheinenden religiösen Ansichten zu 

91 zählen, ist eine andere t rage. Hier müssen der grössere | oder 
geringere Grad der Gefährlichkeit einer Lehre, ingleichen die Art. 
auf welche, und die Personen, unter welchen man sie zu ver
breiten sucht, berücksichtigt werden und die Regierung muss hier 
lieber zu wenig als zu viel eingreifen. Wie unbillig z. B. wäre es. 
den Vortrag einer Meinung verbieten zu wollen, die, wenn sie 
gleich dem Regierungspersonale unrichtig scheint, doch denjeni
gen, die sie für richtig halten. Trost und Beruhigung gewährt! Wie 
ungerecht, Jemand stören zu wollen, der durch ruhige Darlegung 
seiner gleichviel ob richtigen, ob unrichtigen Gründe und nicht 
durch Künste der Ueberredung seine Ansichten zu verbreiten Su
cher! Wie grausam wäre es, Eltern wehren zu wollen, dass sie 
ihre Kinder in einem doch eben nicht durchaus unvernünftigen 
Glauben, den sie für den alleinseligmachenden halten, zu erziehen 
suchen! Und so kann man denn im Allgemeinen weder behaup-
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len, dass die Regierung berechtigt sei, Allem, was ihr als Un
glaube oder als Aberglaube erscheint, auf jede beliebige Art ent
gegen zu wirken, noch dass sie verpflichtet sei, dergleichen überall 
und auf jede Weise zu dulden; sondern es kömmt hier alles auf 
ein gewisses Mehr oder Weniger an, und nur durch eine Berück
sichtigung aller obwaltenden Umstände u. eine möglichst genaue 
Abwägung der guten sowol als der nachtheiligen Folgen lässt sich 
in jedem besonderen Falle entscheiden, was hier zu thun sei. — 

ACHTER ABSCHNITT. 92 

VON DER ERZIEHUNG UND DEM UNTERRICHTE. 

Die Aeltern sind die natürlichen Pfleger und Erzieher ihrer 
Kinder, und was sie ihnen in dieser Hinsicht zu leisten vermögen, 
und falls sie erst selbst gehörig erzogen worden sind, fast immer 
leisten, das mag ihnen unter keinen andern Verbältnissen, na
mentlich in keinem Erziehungshause ersetzt werden. Den Eltern 
also wird die Pflege und Erziehung ihrer Kinder auch im besten 
Staate der Regel nach an heim gestellt werden müssen. 

Nur in dem Falle, wenn ein oder beide Gatten durch einen 
lasterhaften Wandel oder durch Jähzorn eine Unfähigkeit zu 
diesem Geschälte beweisen, dürfen die Kinder ihnen genommen 
und anderen Eltern in einer anderen Gemeinde anvertraut wer
den; in einer anderen Gemeinde, damit die aufwachsenden Kin
der über die wahre Ursache, wesshalb man sie ihren Eltern ent
zogen, zu ihrem Schaden nicht allzubald selbst aufgeklärt wür
den. Hiernach versteht es sich von selbst, dass auch Kinder, die 
ihre Eltern frühzeitig verloren, zur Vollendung ihrer Erziehung 
anderen Eltern, die etwa keine haben, oder mehrere zu erziehen 
wünschen, übergeben werden. 

Alle Kinder, die es nach ihrer Leibes- und Geistes|beschaffen- 93 
heit vermögen, werden in Schulen geschickt, die ihren ferneren 
Unterricht übernehmen. Solcher Kinderschulen dürfte es in jeder 
Gemeinde von etwa hundert Familien wenigstens eine geben, bei 
welcher zwei bis drei Lehrer angestellt sind. Und diese Schulen 
würden bis zum 14ten oder 15ten Jahre besucht. 

Die Gegenstände aber, auf die sich der Unterricht, den jeder 
Bürger — männlichen sowol als weiblichen Geschlechtes — zu 
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